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Unser Auftrag 
 
Die Kantonspolizei hat als allgemeinen Auftrag, für die öffentliche Sicherheit, die Aufrechterhaltung 
der Ordnung und die Einhaltung der Gesetze zu sorgen. Sie steht im Dienste der Bevölkerung und der 
Behörden. 

 (Art. 1 des Gesetzes vom 15. November 1990 über die Kantonspolizei) 
 
 
 
 
 
 

 

Unsere Werte 
„Mein Gesprächspartner im Mittelpunkt meiner Aufmerksamkeit und meiner Aktion!“ 

 
Das Personal 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bilden die wichtigste Ressource. 
Wir tragen dazu bei, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, das für die Ausübung unserer 
Tätigkeit, für die Aneignung und die Entwicklung unserer professionellen und persönlichen 
Kompetenzen günstig ist. Wir fördern ein Arbeitsklima, das auf Vertrauen und Respekt, auf 
gegenseitigem Zuhören und transparenter Kommunikation beruht. Als Zufriedenheits- und 
Motivationsquelle fördern wir die Gerechtigkeit und die Mitverantwortung. Das Befolgen 
der Werte und der deontologischen Grundsätze, verleiht jeder und jedem das Recht auf 
Unterstützung der Vorgesetzten und der Behörden. 
 

Die Bevölkerung 
Die Unterstützung und die Kooperation der Bevölkerung stärken die Polizeitätigkeit. 
Wir setzen uns ein, um die Sicherheit, den Schutz und das Wohlbefinden der Bevölkerung 
zu gewährleisten. Im Dienste des Bürgers bieten wir Qualitätsleistungen an, die Quelle für 
Vertrauen, Kredit und Zufriedenheit sind. In unserer Tätigkeit wenden wir den gesunden 
Menschenverstand, die Verhältnismässigkeit, die Höflichkeit und die Unparteilichkeit an. 
 

Die Behörden 
Die Polizei ist den gewählten Behörden unterstellt. 
Im Dienste der Behörden wenden wir die getroffenen Entscheide an und führen die 
erhaltenen Befehle aus. Im gesetzlich festgelegten Rahmen gewährleisten wir deren 
Information. Wir beschützen sie und lassen ihnen gegenüber Respekt und Loyalität walten. 
 

Die Gesellschaft 
Die Aktion der Polizei integriert und fügt sich in das Gesellschaftsleben ein. 
Wir passen uns der Entwicklung, dem Funktionieren, den Werten und den Normen unserer 
Gesellschaft an. Gegebenenfalls greifen wir den Erwartungen vor. Wir fördern die Mithilfe 
und die Zusammenarbeit mit den verschiedenen Akteuren des sozialen Lebens. Gegenüber 
den Institutionen und unseren Partnern arbeiten wir im Sinne der Transparenz. 
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Unsere deontologischen Prinzipien 
 
Dienst der Gesellschaft 

Ich stehe im Dienste der Bevölkerung und der Behörden. Ich widme mich völlig meiner 
Funktion. Als Polizeibeamter bin ich verpflichtet zu intervenieren, selbst wenn ich nicht im 
Dienst bin. 

 
Respekt der Personen 

Als Garant der Grundrechte habe ich absoluten Respekt gegenüber Personen, ungeachtet 
ihrer Nationalität, ihres Geschlechts, ihrer Herkunft, der sozialen Bedingung oder der 
politischen, religiösen und philosophischen Überzeugung. 
 

Verhältnismässigkeit 
Ich übe die durch das Gesetz verliehenen Befugnisse aus und wende Gewalt und 
Zwangsmittel mit Bedacht und in einer den Umständen angemessenen Weise an. 

 
Gehorsamkeit gegenüber dem Gesetz und den Befehlen 

Ich gehorche dem Gesetz und den erhaltenen Befehlen. Ich habe jedoch die Pflicht einen 
illegalen oder von einer nicht kompetenten Behörde oder von einem nicht kompetenten 
Organ erhaltenen Befehl nicht zu befolgen. 

 
Integrität und Unparteilichkeit 

Ich bin integer und geradlinig. Ich vermeide Situationen oder Interessenskonflikte, die 
meine Unparteilichkeit gefährden könnten. 

 
Würdiges Verhalten 

Meine Funktion erfordert im Dienst und privat ein würdiges Verhalten, um das für meine 
Funktion notwendige Vertrauen und Ansehen zu bewahren. 

 
Amtsgeheimnis 

Ich unterstehe dem Amtsgeheimnis. Es ist mir verboten, Sachverhalte oder Dokumente zu 
verbreiten, die aus meiner Aktivität stammen. 

 
Reserviertheit 

Ich bin der Zurückhaltung verpflichtet. Ich enthalte mich jeder subjektiven Aussage und 
übe Zurückhaltung in den Urteilen, die ich fälle oder bei den Kritiken, die ich formuliere. 

 
Loyalität und Solidarität 

Ich bin loyal gegenüber meinen Vorgesetzten, den Behörden, meinen Kollegen und 
Untergebenen. Durch ein höfliches, offenes und solidarisches Benehmen trage ich dazu bei, 
den Teamgeist zu verstärken und ein gutes Arbeitsklima zu schaffen. 

 
Persönliche Verantwortung 

Meiner persönlichen Verantwortung bewusst, trage ich ständig Sorge zur Qualität. Ich 
entwickle stetig meine persönlichen Fähigkeiten, mit dem Ziel ein selbständiges Handeln, 
die Übernahme einer neuen Funktion und die Karriereplanung zu garantieren. 
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